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Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel 

sind solche, die während des Betriebes bewegt 

oder leicht von einem Platz zum anderen 

gebracht werden können, während sie an den 

Versorgungs-stromkreis angeschlossen sind. 

 
Definition nach BGI/GUV-I 600 Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher 

elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen 
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Betriebsmittel, die fest angebracht sind oder 

Betriebsmittel ohne Tragevorrichtung, deren  

Masse so groß ist, dass sie nicht leicht bewegt 

werden können. Dazu gehören auch elektri- 

sche Betriebsmittel, die vorübergehend mittels 

einer Haltevorrichtung angebracht oder in  

einer anderen Weise fest an einer bestimmten 

Stelle montiert sind und über bewegliche  

Anschlussleitungen betrieben werden 
 

Definition nach BGI/GUV-I 608 Auswahl und Betrieb elektrischer 

Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen 
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Haushaltsübliche Geräte sind jene, die für den 

Privatgebrauch entwickelt wurden und für 

diesen Zweck entsprechenden Belastungs-

kriterien ausgesetzt werden dürfen.  

 

Unter dem Motto „schnell mitgebracht – schnell 

durchgebrannt“ stellen private Elektrogeräte mit 

haushaltsüblichem Charakter im Unternehmen 

eine hohe Brandgefahr dar. 

 
Eigendefinition 
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*      nur Annahmen ohne seriöse Recherche 

**    wer fühlt sich dafür zuständig? 

***   ist doch egal, so lange noch Kaffee fließt… 

Haushaltsübliche Geräte unter gewerblichen Belastungen am 

Arbeitsplatz anhand des Beispiels einer Kaffeemaschine: 

 
 Belastung Belastung 

 zu Hause im Betrieb 

• Tgl. Anzahl / Belastung 4 20 

• Verkalkung: Entkalkung p.a. 2 x 12 x ** 

• Angebranntes reinigen p.a. 50 x 50 x **  

• Korrosion -> Gerätetausch 5 Jahre nie*** 

• Gehäusealterung -> Tausch 5 Jahre nie*** 



BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH 

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH 
Ihr Brandschutzpartner 

• Sicherheitslücken 

• Fehlende betriebliche Kontrolltätigkeit 

• BSW / BSB / Elektrofachkraft / Unternehmer! 

• Bedienungsaneitungen werden nicht beachtet (entsorgt) 
 

• Fahrlässigkeit 

• Routine kann tödlich werden – auch bei vertrauten Geräten 

• „Energiezufuhr“ bedeutet auch „Abwärme“ 

• Keine oder nur unzureichende Reinigung 
 

• mangelnde Aufklärung 

• Unterweisungen werden nicht durchgeführt 

• Bewusstsiensbildung „jedes Brandereignis entsteht ganz 

klein (z.B. durch Funken)“ 

• „Es gibt keine harmlosen Elektrogeräte“ 
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• Mechanische Einwirkungen wie  

• Schlag, Stoß,  

• scharfe Kanten, 

• Druck, Zug, 

• Quetschen, Scheren, 

• Knicken, 

• Abrieb, Scheuern, 

• Stechen, 

• Vibration, Rütteln, 
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• Physikalische Einwirkungen, 

• Nässe, Feuchtigkeit  

(auch Luftfeuchte), 

• tiefe oder hohe Temperatur, 

• Stäube (Korngröße, Menge), 

• Dämpfe, Rauch, 

• Strahlung, z.B. UV-Strahlung 

Der ideale 
Unterwasserscheinwerfer 

Marke „Gluck-Gluck“ 
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• Chemische 

Einwirkungen 

• Säuren, 

Laugen, 

Lösemittel, 

• brennbare 

oder  

explosions-

fähige  

Stoffe 

(Gase, 

Stäube). 
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• Keine Zugentlastung 
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• Das „übliche“ Hintereinanderstecken mehrerer Verteilerleisten 
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• Zu viele Verbraucher an einer Wandsteckdose / Überlast 
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• Gefährliche Gerätekombinationen – Kochgeräte und andere 
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• Defekte Geräte werden nicht ausgeschieden 
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• Zu geringe Abstände, fehlende Lüftung 
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• Zu geringe Abstände, fehlende Lüftung, Kühlung 
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• Zu geringe Abstände, fehlende Lüftung, Kühlung 
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• Fehlende Reinigung für zu hohem Grad an Verschmutzung 

(man muss auch dort reinigen, wo man nicht (mehr) hin sieht) 
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• Bedienungsanleitungen nicht beachtet - „nur Privatgebrauch“ 
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• Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen / einpoliges Schalten 

der Geräte / „Stand-By-Betrieb“ – siehe VdS-RL 2015 
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• „The Human factor“ (Bedienungsfehler und Trivialinstallationen) 
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Wenn Elektrogeräte ohne Kenntnis der technischen 

Abteilung oder betrieblichen Elektrofachkräfte betrieben 

werden, bedeutet das meist eine Vernachlässigung der 

Vorschriften, Bestimmungen und gültigen Normen.  

 

Duldet die Firmenleitung/Organisationsleitung die 

entsprechenden Vorgänge und Sachverhalte, erkennt sie damit 

die Geräte als Teile der betrieblichen Elektroanlage an - und 

muss Verantwortung für deren Prüfung, Wartung, Instandhaltung 

und Betrieb übernehmen. 

 

* Grundlagen:  

 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz ASchG 1994  i.V.m. 

 Elektroschutzverordnung ESV 2012 
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Arbeitgeber sind verpflichtet, die für die Sicherheit  

und Gesundheit der Arbeitnehmer bestehenden  

Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. Dabei  

sind die Grundsätze der Gefahrenverhütung anzu- 

wenden. Insbesondere sind zu berücksichtigen:  

1. Die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte 

2. die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln 

AschG 
Ermittlung und Beurteilung 

der Gefahren (Evaluierung) 

§4 

Zum Schutz der Sicherheit und der Gesundheit  

der Arbeitnehmer/innen vor Gefahren, die vom  

elektrischen Strom ausgehen, haben Arbeitgeber 

 dafür zu sorgen, dass elektrische Anlagen und  

elektrische Betriebsmittel nach den anerkannten  

Regeln der Technik betrieben werden, sich stets  

in sicherem Zustand befinden und Mängel  

unverzüglich behoben werden 

ESV 
Allgemeine Bestimmungen 

§2 
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Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmer/innen vor Gefahren durch den elektrischen Strom 

(Elektroschutzverordnung 2012 – ESV 2012), StF: BGBl. II Nr. 33/2012 
 

Auf Grund der §§ 17, 20, 25 Abs. 7, 33 bis 38, 60 Abs. 1 und 118 Abs. 3 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 

– ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 51/2011, wird verordnet: 

 

§ 1 Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

1. Abschnitt: elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel 
§ 2 Allgemeine Bestimmungen 

§ 3 Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren) 

§ 4 Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) 

§ 5 Zusatzschutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 

§ 6 Leitungsroller 

§ 7 Kontrollen und Prüfungen 

§ 8 Prüfungen vor Inbetriebnahme 

§ 9 Wiederkehrende Prüfungen 

§ 10 Mindestinhalt der Prüfungen 

§ 11 Prüfbefunde 

2. Abschnitt: Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen 

3. Abschnitt: Blitzschutz und Schlussbestimmungen 
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Schutz gegen direktes Berühren sind alle 

Maßnahmen zum Schutz von Personen und 

Nutztieren vor Gefahren, die sich aus einer 

Berührung von aktiven Teilen elektrischer 

Betriebsmittel ergeben. Die Vorschrift verlangt, 

dass der Schutz gegen gefährliche 

Körperströme unter anderem durch das 

elektrische Betriebsmittel selbst sichergestellt 

wird. Eine solche gerätespezifische 

Schutzmaßnahme wird als Schutzisolierung 

bezeichnet. Der Schutz wird durch eine 

Verstärkung der Basisisolierung oder 

zusätzliche Isolierung zur Basisisolierung 

erreicht, sodass bei Versagen der einfachen 

Isolierung keine gefährlichen Körperströme 

zum Fließen kommen können. Die 

Schutzisolierung wird häufig für 

ortsveränderliche Geräte angewendet 
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Schutz bei indirektem Berühren sind alle Maß-

nahmen zum Schutz von Personen und Nutz-

tieren vor Gefahren, die sich im Fehlerfall aus 

einer Berührung mit Körpern der Betriebsmittel 

oder fremden leitfähigen Teilen ergeben 

können. Alterungserscheinungen oder mecha-

nische und thermische Beanspruchungen 

führen zum Versagen des Basisschutzes und 

verursachen Isolationsfehler, die die Körper 

elektrischer Betriebsmittel (= leitfähige Gehäu-

seteile oder andere fremde leitfähige Teile) 

unter Spannung setzen können. Vor den 

dadurch entstehenden Gefahren schützen die 

Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren. 

Da sie im Fehlerfall wirksam werden müssen, 

wird der Schutz bei indirektem Berühren auch 

als Fehlerschutz oder nach dem Basisschutz 

als zweite Schutzebene bezeichnet. 

• Schutzerdung 
• Nullung  
• Isolationsüberwachungssystem  
• Fehlerstromschutzschaltung 
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Zusatzschutz sind alle Maßnahmen zum 

Schutz von Personen und Nutztieren vor 

Gefahren, die sich aus der Berührung von 

aktiven Teilen elektrischer Betriebsmittel 

ergeben, wenn Schutzmaßnahmen gegen 

direktes Berühren versagen (z.B. Beschä-

digung oder Fehlen von Abdeckungen) und 

Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren 

nicht wirksam werden können. (z.B. defekter, 

nichtauslösender FI-Schutzschalter). Erst mit 

der technischen Weiterentwicklung der 

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und durch 

die internationale Normung entstand unter 

dem Stichwort “zusätzlicher Schutz durch 

Fehlerstromschutzeinrichtungen” eine neue 

Form des Schutzes gegen direktes Berühren. 
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Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass 
1. in Arbeitsstätten Stromkreise mit Steckdosen für den Hausge-

brauch gemäß ÖVE/ÖNORM IEC 60884-1 oder für industrielle 

Anwendungen gemäß ÖVE/ÖNORM EN 60309 bis 16 Ampere 

Nennstrom bei Anwendung der Maßnahmen des 

Fehlerschutzes Schutzerdung, Nullung oder Fehlerstrom-

Schutzschaltung mit einem Zusatzschutz in Form von 

Fehlerstrom-Schutzeinrich-tungen mit einem Nennfehlerstrom 

von maximal 0,03 Ampere ausgestattet sind, 

2. von Baustromverteilern gespeiste Stromkreise mit Steckdosen 

bis 32 Ampere Nennstrom, bei Anwendung der Maßnahmen 

des Fehlerschutzes Nullung oder Fehlerstrom-

Schutzschaltung, mit einem Zusatzschutz in Form von 

Fehlerstrom-Schutzeinrich-tungen mit einem Nennfehlerstrom 

von maximal 0,03 Ampere ausgestattet sind, 

3. ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel, die sie ihren 

Arbeitnehmer/innen als Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, auf 

Baustellen oder auf auswärtigen Arbeitsstellen nur dann an 

Steckdosen, die Teil einer bestehenden Hausinstallation oder 

einer ähnlichen Anlage sind, betrieben werden, wenn 

a) feststeht, dass die Steckdose durch eine Fehlerstrom-

Schutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom von maximal 

0,03 Ampere geschützt ist oder 

b) ein ortsveränderlicher Adapter mit eingebauter Fehlerstrom-

Schutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom von maximal 

0,03 Ampere verwendet wird. 
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Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass Leitungsroller 

vorzugsweise mit eingebauter Überhitzungsschutzeinrichtung 

verwendet werden. Leitungsroller ohne Überhitzungsschutz-

einrichtung dürfen nur bei vollständig abgerolltem Kabel 

verwendet werden. 
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Für die oberste Leitung (als Verantwortliche) ist es 

wichtig, sich folgende Fragen zu beantworten: 

• Steht der Nutzen dieses privaten Elektrogeräts für 

den Betrieb in Relation zu seiner Brandgefahr? 

• Wo wird das Gerät betrieben? (Sicherer Standplatz, 

vorschriftsmässiger Anschluss, Luftbelastung durch 

Staub etc.) 

• Ist das Gerät für den geplanten Einsatz geeignet? 

(Schutzart, Ausführung, etc.) 

• Welche Mehrkosten und Maßnahmen sind 

erforderlich, um das Gerät dauerhaft sicher und 

vorschriftsmässig zu betreiben? 
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Elektrizität ist nie harmlos – auch nicht in Form 

von privaten Kleingeräten, die oft und gern in 

den Betrieb mitgenommen und dort einfach 

genutzt werden.  

 

Alle elektrischen (Haushalts)Geräte sind poten-

tielle Zündquellen. Dessen sollten sich alle 

Nutzer immer bewusst sein. Dass durch diese 

Geräte ein Brand verursacht wird, ist wesentlich 

wahrscheinlicher als ein 6er im Lotto! 
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Es ist uns ein Anliegen, das in unzähligen Vorträgen transportierte Wissen möglichst 

weit zu verbreiten. Deshalb ist es Ihnen zulässig, Daten, Bilder, Grafiken, Texte und 

sonstige Inhalte aus den hier veröffentlichten Vorträgen in nicht komerzieller Weise 

für Ihre Funktion als BSB/BSW/SFK/SVP in Ihrem Unternehmen unter der 

Quellenangabe: 

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH  / bsc.st 

zu verwenden! 

Eine komerzielle Nutzung der Inhalte (z.B. Vortragstätigkeit gegen Entgelt, Verfassen 

von Fachartikeln, Berichte, etc.) ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche 

Zustimmung auf Grundlage Ihrer zu tätigenden Anfrage mit allen Ihrerseits dazu 

erforderliche Fakten nicht zulässig. 

Alle Rechte vorbehalten! 

Die Rechte des Schöpfers oder Urhebers an einem Werk - das Urheberrecht - 

entstehen mit der Schaffung des Werks, ohne, dass es dazu eines Formalakts wie 

einer Registrierung oder eines so genannten Copyrightvermerks bedürfe © 
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www.bsc.st 

Danke! 


